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Verlängerung der Regelungen zur Wegstreckenentschädigung wichtiges 
politisches Signal für die Steuerverwaltung 

 
 

Der niedersächsische Finanzminister Gerald Heere hat gegenüber dem 

Niedersächsischen Beamtenbund (NBB) schriftlich erklärt, dass die im 

vergangenen Jahr angepasste Wegstreckenentschädigung auch über den 30. Juni 

2023 hinaus gewährt werden soll. Demnach sollen die Regelungen bis zu einer 

geplanten grundsätzlichen Überarbeitung des Reisekostenrechtes weiter 

fortgelten.  

 

„Mit seiner schriftlichen Absichtserklärung gegenüber dem NBB sendet der 

niedersächsische Finanzminister Gerald Heere ein positives Zeichen an unsere 

Kolleginnen und Kollegen und unterstreicht damit auch den im Koalitionsvertrag 

fixierten Willen, die Steuerverwaltung mit seinen Außendiensten zu stärken“, so 

der Landesvorsitzende Thorsten Balster. 

 

Viele Kolleginnen und Kollegen des steuerlichen Außendienstes hatten sich im 

vergangenen Jahr an der DSTG-Aktion „Wir lassen das Auto stehen“ beteiligt und 

somit ihren Unmut öffentlich gezeigt. Auch eine Aktion des NBB vor dem 

Niedersächsischen Landtag wurde von den Kolleginnen und Kollegen der 

Steuerverwaltung tatkräftig unterstützt. Die Initiativen hatten daraufhin Wirkung 

gezeigt und die Wegstreckentschädigung für dienstlich veranlasste Fahrten 

wurde, befristet bis zum 30. Juni 2023, auf 0,38 Euro angehoben.  
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